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Vorwort

Begonnen habe ich mit diesem Buch – ohne dass ich mir dessen damals
bewusst geworden bin – im Jahr 2004, als ich mich mit der rechtsverglei-
chenden Standardfrage aus deutscher Sicht befasste, wie man in Österreich
ohne „dies“ oder „das“ auskommt. Daraus entwickelte sich immer mehr
ein Projekt, an das zeitweilig nur ich selbst glaubte. Zu oft wurde ich ge-
fragt: „Was hat das denn mit Strafrecht zu tun?“ Es dauerte jedenfalls eini-
ge Zeit, bis ich mir meiner einzigartigen rechtsvergleichenden Position be-
wusst geworden bin: Seit 1999 konnte ich die österreichische Rechtsord-
nung im Alltag und an der Universität wahrnehmen und analysieren.

Dabei halfen mir sehr viele liebe Menschen. Allen voran seien meine
treuen MitarbeiterInnen erwähnt.

Das Projekt wäre aber ganz sicher nicht so umgesetzt worden, hätte ich
nicht die freundschaftliche Aufmunterung durch meine liebe Kollegin
und lieben Kollegen vom Interdisziplinären Doktorandenseminar gehabt:
Michaela Strasser, Hannes Winner und Stephan Kirste. Durch sie habe ich zu
vielen Bereichen des interdisziplinären wissenschaftlichen Arbeitens über-
haupt erst einen Zugang gefunden. Ihnen möchte ich deshalb dieses Buch
in Dankbarkeit widmen (s. S. 215 ff.).

Mein Sohn Julius Lagodny hat mir als Politologe und PhD-Candidate
sehr wertvolle Hinweise, vor allem auch auf die Sicht eines Nichtjuristen,
gegeben. Der neue Aufsatz mit ihm zum juristischen Erkenntnisinteresse
hat mein juristisches Weltbild vom national denkenden Kopf auf die so-
wohl transnational wie auch interdisziplinär verankerten Füße gestellt. Sei-
ne Freundin Dr. Shubha Kamala Prasad hat mir mit wertvollen Hinweisen
zur Methode der „teilnehmenden Beobachtung“ sehr geholfen.

Dr. Florian Wille und Dr. Laura Meller haben mir in der Schlussphase
noch wichtige Hinweise gegeben.

Die Tochter meiner Frau, Jana Friedrich, hat mir in einem entscheiden-
den Punkt sehr geholfen, und die Karte von Österreich mit Stand 1917
(siehe Einleitung, A, S. 22) elektronisch gestaltet.

Meine Frau, Susanne Friedrich, stand mir für unendlich viele Gespräche
über Manuskriptauszüge, über Österreich, über Geschichte und vieles
mehr an meiner Seite. Sie hat mich nicht zuletzt durch die Feststellung
aufgemuntert, dass man mich beim Lesen meines Buches reden höre.

Ihnen allen sei an dieser Stelle herzlichst gedankt.
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Dies gilt auch für den Verlag und die ebenso hervorragende wie anspor-
nende Zusammenarbeit mit Herrn Kollegen Rux, Frau Troeltzsch, Frau
Sauer und Frau Schmitt.

Leider konnte die wichtige Sonderausgabe der ZIS (Heft 10/2020,
S. 451–487) mit ihren Beiträgen zur selbstkritischen bis selbstverliebten
Sicht auf die deutsche Strafrechtswissenschaft nicht mehr berücksichtigt
werden. Sie deutet einen überfälligen Generationenwechsel an.

 
Freiburg im Breisgau, im November 2020
Otto Lagodny

Vorwort
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